




emnach von denen Clev- Marckiſchen Standen angezeiget worden

daß verſchiedene Receptores der WerbeGelder das einem jeden an
geſchriebene vollige Quantum der Werbe-Gelder nicht abfuhreten
ſondern unterm Vorwand der Defecten 15. 20. zo. 40 bis zo Rthlir.
eigenmachtig einbehielten dadurch aber bey der General- Caſſe Un
richtigkeit entſtehet auch keine Defecten fur richtig geha ten werden

konnen bis dieſelbe zuvor von den Standen oder deren Deputirten examinitet und
aſſigniret worden.

Als wird der Meurſiſchen Cammer. Heputation ſo wohl als ſamtlichen Kor talichen
Richtern Magiſtraten und Jurisdictions- Richtern in Cleve und Marck ſo weit die Wer
bungs.Freyheit gehet hiemit anbefohlen ſamtliche Unter. Rendanten dahin zu inſtrui-
ren, daß ein jeder das vollige Quantum der WerbeFreyheitsGelder jedoch nach Abziig
der pro-Cent- Gelder auf den 1. Octobr jeden Jahrs bey der in Circulari vom 31ten
Decembr. 1751. verordneten Straffe von z. Rihlr. zur General Caſſe francò beſorgen
dagegen aber auch gewartigen ſollen daß wann nach Maaßgebung gedachten Circularis
die Atteſten uber die Abgange oder Defelte jeitig eingeſandt worden das richtig Beſun

dene auf jeden Jahrs Landtage alligniret werden ſolle
Weil auch die General. Werbe. GelderRechnung nicht fuglich auf dem Landtag jedenJahrs abgenommen werden kan und die ſpeciale Rechnungen vom vorigen Jahr erſt

im Octobr. einktommen.
So ſollen dieſelbe kunfftig alemahl von den Unter. Receptoribus des platten Landes

Vieriehn Tage nach gehaltenem Erben. Tage von denen Rendanten der Stadten aber
indiſtinctè auf den erſten Juny beh 5. Nthlr. Straffe an den General-Kendanten francò
beſorget werden; Welches ſamtlichen Unter Recepto b s bef

1751

V. C. M. v. Beſſel. Meyen. Munt. Durham. Colberg. A. O. v. Raesfeld. B. Rappard
Michaelis. Keſſel. L. P. v. Hagen. Schwedler. Reichardt. Recop. Hoffmeiſter.

Cireculare
An die Morfiſche Deputation wie auch

hamtliche Beamte Magiſtraten und

5- Nichtere uindertogthum Plesmann.Seooo]tno.,
weit die WerbungsFreyheit gehet.

rinune nn als iun bedeuten iſt;Signatum Cleve in der Krieges, und Domainen- Cammer den 2 1ten Decembris














	Demnach von denen Clev- Märckischen Ständen angezeiget worden, daß verschiedene Receptores der Werbe-Gelder das einem jeden angeschriebene völlige Quantum der Werbe-Gelder nicht abführeten sondern unterm Vorwand der Defecten ... eigenmächtig einbehielten ... Als wird ... hiemit anbefohlen, sämtliche Unter-Rendanten dahin zu instruiren, daß ein jeder das völlige Quantum der Werbe-Freyheits-Gelder jedoch nach Abzug der pro-Cent-Gelder ... zur General Casse francò besorgen ... solle ...
	Vorderdeckel
	[Seite 3]
	[Seite 4]

	Abschnitt
	[Seite 5]
	[Leerseite]
	[Leerseite]
	[Leerseite]

	Rückdeckel
	[Seite 9]
	[Seite 10]
	[Colorchecker]



